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THEMEN DES MONATS

Editorial

Unser Titelbild:

Blick über die Schulter,

Triebfahrzeugführer im ICE 3.

Foto: DB AG/Schmid.

Fluchtwege aus Führerräumen der
Triebzüge und Steuerwagen

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den
Fluchtwegen für Tf, den entsprechen-
den Markierungen und Beförderungs-
bestimmungen bei Triebzügen und Steu-
erwagen.

Seite 39

Automatische Stromabnehmer-
senkeinrichtung (AS)

In Heft 02/2006 hatten wir über die
Funktionsweise und die Maßnahmen
beim Ansprechen der Automatischen
Stromabnehmersenkeinrichtung (AS)
vor allem aus der Sicht des Triebfahr-
zeugführers berichtet. Im Mittelpunkt
des zweiten Artikels zu AS stehen die
betrieblichen Maßnahmen der DB Netz
AG.

Seite 41

WM 2006 –
Gemeinsam für Sicherheit sorgen

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten
voraus... – wie die Deutsche Bahn AG
sich auf darauf in Puncto Sicherheit für
die Reisenden von und nach den Aus-
tragungsorten vorbereitet, lesen Sie in
diesem Artikel.

Seite 43

Veranstaltung der EUK auf der A+A
2005

Schwerpunkt der Eisenbahn-Unfallkas-
se (EUK) bei der A+A 2005 war die
Sicherung von Arbeitsgruppen bis zu
drei Personen gegen die Gefahren aus
dem Eisenbahnbetrieb.

Seite 45

Berichtigung

zu BahnPraxis 12/05 – Artikel „Ein Stell-
werkstotalausfall und seine Folgen“

Seite 45

Neue Broschüre zur Traumapräven-
tion

„Psychisch belastende Ereignisse be-
wätigen“ – so der Titel einer neuen
Broschüre der DB AG und der EUK, die
wir hier vorstellen.

Seite 46

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe finden Sie – wie angekündigt – den Beitrag über die
betrieblichen Maßnahmen bei der DB Netz AG im Zusammenhang mit der

Automatischen Stromabnehmersenkeinrichtung.

Der Beitrag „Gemeinsam für Sicherheit sorgen“ schildert die umfangreichen
Maßnahmen der Deutschen Bahn AG während der Fußballweltmeisterschaft,
die vom 9. Juni bis 9. Juli 2006 in Deutschland stattfindet. Das Motto der WM
lautet: „Die Welt zu Gast bei Freunden“. Die Bahn möchte mit dazu beitragen,

dass die erwarteten 3,2 Millionen Fußballfans sicher in die Austragungsorte
und wieder sicher nach Hause kommen.

In diesem strengen Winter haben wir wieder erlebt, dass Bäume unter der
Schneelast zusammenbrechen und auf die Gleise stürzen. Für den Trieb-

fahrzeugführer, der auf seinem Gleis plötzlich
ein solches Hindernis erkennt, gilt es dann,

schnell zu bremsen, die Fahrgäste zu informie-
ren und sich in Sicherheit zu bringen. Dazu

muss der Fluchtweg aus dem Führerraum frei
sein. Im Beitrag „Fluchtwege bei Triebwagen

und Steuerwagen der DB AG“ sind die Maßnah-
men erläutert, um die Wege zu kennzeichnen

und freizuhalten.

Wir freuen uns, wenn Sie nun weiterblättern.

Bis zum nächsten Mal
Ihr Redaktionsteam „BahnPraxis“
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Betrachtet man die Führerräu-
me der Triebzüge und Steuer-
wagen, so kann man unter-
schiedliche Konzepte der Her-
steller hinsichtlich des Betre-
tens und Verlassens des Füh-
rerraums feststellen. Elektrische
Triebzügen (ET) sind grundsätz-
lich mit seitlichen Einstiegstü-
ren und mit einer Tür zum Fahr-
gastraum ausgestattet. Diesel-
triebzüge (VT) haben dagegen
nur eine Tür zum Fahrgastraum.
Bei den Steuerwagen findet
man keine einheitliche Ausstat-
tung mit Türen. Ob nun Seiten-
türen oder nicht, alle Führerräu-
me dieser Fahrzeuge haben eine
Tür zum Fahrgastraum. In den
Tabellen 1 und 2 sind einige
Bauformen für die Triebzüge und
die Steuerwagen aufgeführt.

Betrachtet man nun die Berei-
che, die an den Führerraum an-
grenzen, so stellt man auch hier
Unterschiede fest. Manche Füh-
rerraumtüren führen direkt in den
Sitzbereich der Fahrgäste. An-
dere Türen führen in einen Mehr-
zweckbereich und wieder an-
dere direkt in den Einstiegsbe-
reich der Fahrgäste.

Fluchtwege für
den Tf

Der Fluchtweg führt grundsätz-
lich durch die Tür zum Fahr-
gastraum.

Ein Verlassen des Führerraums
während der Fahrt durch even-
tuell vorhandene Seitentüren ins
Freie  verspricht  wohl  kaum
adäquate Sicherheit. Im Gefah-
renfall ist der Tf darauf angewie-
sen, möglichst viel Raum zwi-
schen sich und den Gefahren-
bereich zu bringen. Die
„Knautschzone“ soll möglichst
groß sein. Dazu muss der be-

reich hinter der Führerraumtür
frei von Gegenständen wie Kof-
fern und sperrigem Gepäck oder
Fahrrädern sein. Um dies zu
erreichen, gibt es verschiedene
Möglichkeiten:

� Verwendung von Pikto-
grammen,

� Kennzeichnung der Boden-
flächen, die frei gehalten
werden müssen,

� spezielle Halterungen für
Räder und sperriges Gut
(z.B. Ski) außerhalb des
Fluchtbereichs,

� Beförderungsbestimmun-
gen für die Kunden und

� Weisungen für Tf und Zug-
begleiter.

Diese Möglichkeiten sollen nun
näher vorgestellt werden.

Piktogramme

Große Gepäckstücke und Rä-
der, die kreuz und quer herum-
stehen und nicht befestigt sind,
versperren oft den Weg und
beeinträchtigen daher den
Fluchtweg. Daher sind bei-
spielsweise an Triebwagen Pik-
togramme angebracht, um
Fahrgäste darauf hinzuweisen,
dass der Raum freigehalten
werden muss.

Abbildung 1 zeigt die Verbin-
dungstür beim ICE-Steuerwa-
gen. An Triebwagen sind ferner
außen Piktogramme ange-
bracht, wo das Mitführen von
Rädern erlaubt ist und wo nicht.
Beim ET 420 grenzt beispiels-
weise an dem einen Fahrzeug-
ende der Sitzbereich direkt an
den Führerraum, am anderen
Ende befindet sich dort ein
Mehrzweckraum mit seitlichen
Sitzen, die in der Grundstellung
hochgeklappt sind. Hier ist Platz
für größere Gepäckstücke oder

Fluchtwege
aus Führer-
räumen der

Triebzüge und
Steuerwagen

Dipl.-Ing. Bernd R. Rockenfelt, DB AG, Leiter TTK,
Frankfurt am Main

Zum Glück kommt es nur selten vor, dass Züge unver-
hofft auf Hindernisse im Fahrweg, z.B. einen umgestürz-
ten Baum, stoßen. Der Triebfahrzeugführer (Tf) befindet

sich im Führerraum an einer besonders gefährdeten
Position des Zuges. Vor allem bei Steuerwagen und

Triebzügen ist wegen der leichten Bauweise der Fahr-
zeuge die Gefährdung der Tf besonders hoch. Er muss
genau wissen, wie er in einer solchen Situation reagiert

und wohin er flüchtet.

Abbildung 1

Tabelle 1: Triebzüge

Tabelle 2: Steuerwagen
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Räder. Auch hier wird in beiden
Fällen schriftlich (vier Sprachen)
und mit Piktogrammen an den
Führerraumtüren darauf hinge-
wiesen, dass ein Durchgang frei-
zuhalten ist.

Bei den neuen Triebwagen der
BR-Familie 423/424 grenzt ein
vom restlichen Fahrgastraum
durch eine Glastrennwand und
eine Glastür getrenntes Abteil
an die Führerräume. Hier ist auf
der Tür zwischen Führerraum
und Fahrgastraum ein Schild
angebracht, auf dem in vier
Sprachen (Deutsch, Englisch,
Französisch und Italienisch) fol-
gender Text steht: „Bitte den
Platz vor der Tür freihalten“.

Daneben findet man ein Pikto-
gramm mit einem Koffer mit ei-

nem roten diagonalen Strich,
der anzeigt, dass hier kein Ge-
päck abgestellt werden soll.

An der Glastür zu diesem Abteil
findet man ebenfalls diese bei-
den Schilder und ein Pikto-
gramm, das darauf hinweist,
dass vor dieser Tür keine Räder
abgestellt werden sollen. Dies
bezieht sich auch auf den frei-
zuhaltenden Zugang zu diesem
Abteil, das oft als 1. Klasse-
Abteil ausgewiesen ist.

Beim VT 628, wo der Führer-
raum direkt an den Einstiegs-
bereich angrenzt, ist bei einigen
Triebwagen außen neben dem
Piktogramm eines Rades der
Zusatz „max 8“ angebracht, um
die Anzahl der verfügbaren Plät-
ze anzuzeigen (Abbildung 2).

Halterungen
für Räder oder
sperriges Gut
Bei einigen IC- und Nahver-
kehrs-Steuerwagen findet man
hinter dem Führerraum große
Mehrzweckräume. Hier sind an
den Seitenwänden Halterungen
für Räder angebracht, an de-
nen man diese aufhängen oder
einstellen und mit Gurten si-
chern kann (Abbildungen 3 und
4). Auf diese Weise wird der
Fluchtweg für den Tf frei gehal-
ten. Die Stellplätze für Räder
sind in IC-Zügen reservierungs-
pflichtig. So wird eine Überfül-
lung des Steuerwagens vermie-
den.

Markierungen auf
dem Fußboden
Bei einigen Steuerwagen ist auf
dem Boden die Fläche mar-
kiert, auf der nichts abgestellt
werden soll, damit der Tf einen
ausreichenden Fluchtweg hat.
Leider halten sich – besonders
bei stark frequentierten Zügen –
viele Reisende nicht an diese
Hinweise.

Beförderungs-
bestimmungen
In den Beförderungsbestim-
mungen der DB AG gibt es all-
gemeine Bestimmungen z.B.
zum Thema „Mitnahme von
Rädern“. Die Mitnahme von
Rädern ist möglich, sofern Platz
im Zug ist. Eine grundsätzliche
Beförderungspflicht besteht
nicht. Es lässt sich jedoch ver-
muten, dass nur wenige Kun-
den die Beförderungsbestim-
mungen kennen und sie mit
Verärgerung reagieren, wenn sie
nicht mitgenommen werden.
Für Verkehrsverbünde können
besondere Regeln gelten.
Letztlich bleibt es jedoch dem
Zugpersonal überlassen, wie
viele Reisende mit Rädern es
bei Zügen ohne Reservierungs-
pflicht für Räder mitnimmt. Pro-
blematisch ist das große Auf-
kommen von Fahrrädern auf
Nahverkehrsstrecken, die durch
beliebte Ausflugsgebiete wie

beispielsweise das Lahntal füh-
ren. Hier kommt es häufig zu
Situationen, bei denen der Zug-
begleiter größere Reisegruppen
mit Rädern abweisen muss, die
unangemeldet die Bahn benut-
zen wollen. Hier spielt einerseits
das Freihalten des Fluchtwegs,
aber auch andererseits die Si-
cherheit der Reisenden eine
wichtige Rolle. Da auf diesen
Strecken meist Dieseltriebzüge
im Einsatz sind – wie zum Bei-
spiel der VT 628 – können Rä-
der ausschließlich in den Ein-
stiegsräumen abgestellt wer-
den. Hier ist insbesondere an
Wochenenden oder an Wo-
chenfeiertagen schnell die Ka-
pazität der Triebzüge erreicht.

Weisungen
Es gibt bei den Transportgesell-
schaften Hinweise für das Zug-
begleitpersonal im Umgang mit
den Kunden. Dazu gehört auch
der Hinweis, darauf zu achten,
dass die Fluchtwege frei sind
und der Tf ungehindert zu sei-
nem Arbeitsplatz kommt. Im
Bedarfsfall sind die Reisenden
höflich, aber bestimmt darauf
hinzuweisen, dass die Sicher-
heitsbestimmungen eingehalten
werden müssen.

Der Tf seinerseits sollte beim
Weg zum Führerraum auch da-
rauf achten, dass der Zugang
zu seinem Arbeitsplatz gut zu-
gänglich ist. Im Bedarfsfall bit-
tet er die betreffenden Reisen-
den, ihr Rad oder Gepäck zu
entfernen.

Ausblick
Bei Schienenfahrzeugen ist es
wichtig, dass die Fluchtwege
bekannt und frei von Hindernis-
sen sind, damit sie im Gefah-
renfall ihren Zweck auch erfül-
len können. Durch eine Reihe
von technischen und organisa-
torischen Mitteln versucht die
DB AG, dies zu erreichen. Wenn
alle Beteiligten – Fahrgäste und
Zugpersonal – gemeinsam die-
se Aufgabe angehen und Ver-
ständnis für die Lage des ande-
ren aufbringen, wird dies gut
gelingen.                                     �

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4
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Allgemeines

Die AS spricht bei Beschädi-
gungen der Schleifleiste des
Stromabnehmers an und
schützt durch schnelles Absan-
ken der Stromabnehmer die
Oberleitung und die Dachaus-
rüstung des Zuges. Da beim
Ansprechen der AS zunächst
von einer Beschädigung der
Oberleitung ausgegangen wer-
den muss, sind sofort Maßnah-
men nach Modul 408.0554
Abschnitt 1 in Verbindung mit
Modul 408.0581 (Verhalten bei
Gefahr) sowie Ril 462.0104
Abschnitt 2 durch den zustän-
digen Fdl zu treffen. Insbeson-
dere ist nach der Meldung des
Tf über Ort der Auslösung (mit
Kilometerangabe, ggf. der Be-
triebsstelle und evtl. festgestell-
te Schäden am Auslösepunkt
der AS) vom Fdl mit der Zentral-
schaltstelle (Zes) zu klären, ob
ein Dauerkurzschluss oder ein
vorübergehender Kurzschluss
an der Oberleitung in dem be-
troffenen Abschnitt der AS-Aus-
lösung aufgetreten ist. Anschlie-
ßend informiert der Fdl den Tf
über das Ergebnis der Feststel-
lung.

Damit der Tf zur Überprüfung
der Stromabnehmer und der
Oberleitung sein Fahrzeug ver-
lassen kann, sind auf seinen
Antrag hin, benachbarte Gleise
zum Schutz gegen die von be-
wegten Schienenfahrzeugen
ausgehenden Gefahren zu sper-
ren. Nunmehr kann – beim Vor-
liegen der Voraussetzungen
gemäß den Fahrzeugtechni-
schen Weisungen – die Über-
prüfung der Stromabnehmer
und der Oberleitung vor Ort im
Bereich des stehenden Zuges
durch den Tf vorgenommen
werden. Abhängig vom Ergeb-
nis sind eine mögliche Weiter-
fahrt des Zuges und das Befah-

ren benachbarter Gleise vom
Fdl mit der Zes und der BZ
abzustimmen.

Hinweis: Wenn wegen Dun-
kelheit oder unsichtigem Wet-
ter der Tf den Stromabnehmer
und die Oberleitung nicht über-
prüfen kann, muss die Untersu-
chung durch die Oberleitungs-
bereitschaft durchgeführt wer-
den.

Maßnahmen
durch Fdl und
Mitarbeiter der BZ

Die relevanten Handlungen für
Fdl und BZ sind unter Zugrunde-
legung verschiedener möglicher
Szenarien (Abschnitte 2.1 bis
2.4) entsprechend zusammen-
gestellt. Angaben zur Ge-
schwindigkeit dienen dabei le-
diglich als Information für die
Mitarbeiter der DB Netz AG, da
die Entscheidung zur möglichen
Weiterfahrt – aus/unter (fahr-
zeug)technischen Gesichts-
punkten – und der entsprechen-
den Geschwindigkeit vom Tf zu
treffen ist. Vorgaben mittels
(schriftlicher) Befehle für die
Weiterfahrt des Zuges, die im
Sinne des Moduls 408.0571
Abschnitt 6 durchzuführen ist,
leiten sich hieraus nicht ab.

Abhängig von den Feststellun-
gen des Tf und den zugehöri-
gen Informationen der Zes ist
der entsprechende Abschnitt zu
beachten (Tabelle 1).

Oberleitung beschädigt –
Stromabnehmer beschä-
digt (Abschnitt 2.1)

� Das Gleis, in dem die AS
angesprochen hat, gilt in
dem betroffenen Bereich
als unbefahrbar bis zur

Automatische
Stromabnehmer-

senkein-
richtung (AS)

Betriebliche Maßnahmen
bei der DB Netz AG

Markus Stern, DB Netz AG,
Betriebsführung Geschäftseinheit Fern- und Ballungs-

netz (I.NIB 12), Frankfurt am Main

In Heft 2/2006 hat „BahnPraxis“ in einem Artikel u.a.
über die allgemeinen Funktionsweise der AS und die

Änderungen bei den Maßnahmen beim Ansprechen der
AS berichtet. Dabei wurde insbesondere auf die

fahrzeugseitigen Belange und die Handlungsweisen der
Triebfahrzeugführer (Tf) eingegangen.

Da beim Ansprechen der AS neben den EVU und deren
Mitarbeitern natürlich auch der Betreiber der Schienen-

infrastruktur (das EIU) betroffen ist, möchten wir an
dieser Stelle die geltenden Vorgaben für die Mitarbeiter
der DB Netz AG betrachten und erläutern, ohne dabei
auf konkrete Einträge in Unterlagen, Maßnahmen im
Stellwerk, Meldewege zur Entstörung, usw., die nach
geltendem Regelwerk zu fertigen bzw. vorzunehmen

sind, einzugehen.

Mit der „Betrieblichen Weisung N.BGG Nr. 01/2005“ hat
die DB Netz AG allgemeingültige Regeln zu den betrieb-
lichen Maßnahmen beim Ansprechen der AS vorgege-

ben. Diese Weisung richtet sich vor allem an Fahrdienst-
leiter (Fdl) und Mitarbeiter der Betriebszentrale (BZ) und
ergänzt zum Teil die entsprechenden Regeln der KoRil

408 und Ril 462 bzw. zielt auf diese ab. Die Bekanntgabe
an die Mitarbeiter vor Ort erfolgt gemäß den geltenden

Verfahren.
Tabelle 1
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Freigabe durch die Ober-
leitungsbereitschaft.

� Benachbarte Gleise kön-
nen im Einvernehmen mit
der Zes gemäß Modul
408.0641 Abschnitt 4
befahren werden. Ist dies
nicht möglich, gelten ent-
sprechend dem 1. An-
strich diese Gleise als un-
befahrbar.

� Der Zug darf in der Regel
erst nach Freigabe durch
die Oberleitungsbereit-
schaft die Fahrt fortset-
zen.

� Steht der Zug in einem
Bereich, in dem die Ober-
leitung offensichtlich un-
beschädigt ist und kann
nach Feststellung des Tf
die Fahrt fortgesetzt wer-
den, darf der Zug nach
Zustimmung des Fdl
weiterfahren. Für die
Fahrt bis zum von der BZ
genannten Bahnhof gilt
in der Regel eine Höchst-
geschwindigkeit von 100
km/h. Die BZ stimmt die-
sen Bahnhof mit der AVI
ab.
Auf diesem Bahnhof ist
dann eine Untersuchung
der Dachausrüstung
durch die Oberleitungs-
bereitschaft zwingend er-
forderlich.
Eine Weiterfahrt des Zu-
ges ab diesem Bahnhof
ist nur nach Freigabe
durch die Oberleitungs-
bereitschaft möglich.

Oberleitung beschädigt –
Stromabnehmer unbe-
schädigt (Abschnitt 2.2)

� Das Gleis, in dem die AS
angesprochen hat, gilt in
dem betroffenen Bereich
als unbefahrbar bis zur
Freigabe durch die Ober-
leitungsbereitschaft.

� Wenn der Verdacht auf
Beschädigungen an der
Oberleitung benachbar-
ter Gleise besteht, kön-
nen diese Gleise im Ein-
vernehmen mit der Zes
gemäß Modul 408.0641
Abschnitt 4 befahren
werden. Ist dies nicht

möglich, gelten entspre-
chend dem 1. Anstrich
diese Gleise als unbe-
fahrbar.

� Wenn kein Verdacht auf
Beschädigungen an der
Oberleitung benachbar-
ter Gleise besteht, kön-
nen diese Gleise befah-
ren werden.

� Der Zug darf in der Regel
erst nach Freigabe durch
die Oberleitungsbereit-
schaft die Fahrt fortset-
zen.

� Steht der Zug in einem
Bereich, in dem die Ober-
leitung offensichtlich un-
beschädigt ist und kann
nach Feststellung des Tf
die Fahrt fortgesetzt wer-
den, darf der Zug nach
Zustimmung des Fdl
weiterfahren. Für die
Fahrt bis zum von der BZ
genannten Bahnhof gilt
in der Regel eine Höchst-
geschwindigkeit von 100
km/h. Die BZ stimmt die-
sen Bahnhof mit der AVI
ab.
Auf diesem Bahnhof ist
dann eine Untersuchung
der Dachausrüstung
durch die Oberleitungs-
bereitschaft zwingend er-
forderlich.
Eine Weiterfahrt des Zu-
ges ab diesem Bahnhof
ist nur nach Freigabe
durch die Oberleitungs-
bereitschaft möglich.

Erläuterung

Die bei den Fällen/Abschnitten
2.1 (4. Anstrich) und 2.2 (5.
Anstrich) dargestellten Szena-
rien bilden die Fälle ab, in de-
nen der Tf z.B. am Auslöse-
punkt der AS zwar eine Be-
schädigung der Oberleitung
festgestellt hat, am Standort
des Zuges die Oberleitung aber
offensichtlich unbeschädigt ist.
Zur Weiterführung des Betrie-
bes kann, beim Vorliegen der
weiteren fahrzeugtechnischen
Voraussetzungen und entspre-
chender Erkenntnisse aus dem
Gespräch Fdl mit Zes, die Wei-
terfahrt die zu einem von der
BZ genannten Bahnhof statt-
finden.

BahnPraxis spezial

Oberleitung unbeschä-
digt – Stromabnehmer be-
schädigt (Abschnitt 2.3)

� Das Gleis, in dem die AS
angesprochen hat, gilt in
dem betroffenen Bereich
als unbefahrbar bis zur
Freigabe durch die Ober-
leitungsbereitschaft.

� Benachbarte Gleise kön-
nen befahren werden.

� Kann nach Feststellung
des Tf der Zug die Fahrt
fortsetzen, darf der Zug
nach Zustimmung des
Fdl weiterfahren. Für die
Fahrt bis zum von der BZ
genannten Bahnhof gilt
in der Regel eine Höchst-
geschwindigkeit von 100
km/h. Die BZ stimmt die-
sen Bahnhof mit der AVI
ab.
Auf diesem Bahnhof ist
dann eine Untersuchung
der Dachausrüstung
durch die Oberleitungs-
bereitschaft zwingend er-
forderlich.
Eine Weiterfahrt des Zu-
ges ab diesem Bahnhof
ist nur nach Freigabe
durch die Oberleitungs-
bereitschaft möglich.

Oberleitung unbeschä-
digt – Stromabnehmer un-
beschädigt (Abschnitt 2.4)

� Der Fdl darf nach Rück-
sprache mit der BZ der
Weiterfahrt des Zuges
(ohne Einschränkung der
Geschwindigkeit) zu-
stimmen.

� Das betroffene Gleis und
benachbarte Gleise kön-
nen befahren werden.

Der Abschnitt 2.4 beinhaltet das
für den weiteren Betriebsablauf
„beste Ergebnis“. Da alle Strom-
abnehmer profilfrei und unbe-
schädigt sind und auch keine
Schäden an der Oberleitung
festgestellt wurden, kann der
Fdl der Weiterfahrt des Zuges
nach Schaffung der betriebli-
chen Voraussetzungen zustim-
men.

Hinweis
Zu beachten ist auch noch, dass

nach dem Ansprechen der AS
bei besetzten Reisezügen, über
die vorstehend genannten Maß-
nahmen hinaus, die Bemühun-
gen aller Beteiligten darauf hin-
zielen sollten, die Reisenden
schnellstmöglich weiter zu be-
fördern.

Abschließende
Betrachtung

Im Gegensatz zu den EVU, bei
denen baureihenbezogene bzw.
fahrzeugspezifische Weisungen
aufgrund der unterschiedlichen
Ausrüstungen und Ausstattun-
gen der Triebfahrzeuge und ICE-
Züge notwendig sind, hat die
DB Netz AG bewusst allgemein-
gültige und überschaubare Re-
geln für Fdl und Mitarbeiter der
BZ erarbeitet.

Wie bereits erwähnt sind die
beschriebenen Vorgaben zu
den Handlungsweisen der Fdl
und der Mitarbeiter in der BZ
gemäß Abschnitt 2 auf Grund-
lage der Feststellungen und
Aussagen des Tf und in Ab-
sprache mit der Zes abzustim-
men bzw. vorzunehmen.

Nur im engen Zusammenwir-
ken aller Beteiligter kann somit
die Weiterführung des Betriebs
– abhängig vom jeweiligen Er-
eignis und dessen Auswirkun-
gen – veranlasst werden, um
die Beeinträchtigungen für die
Pünktlichkeit und ggf. die Rei-
senden in Grenzen zu halten.

Weitere Maßnahmen des Fdl,
die z.B. nach der Ankunft auf
einem Bahnhof erforderlich
werden, der von der BZ zur
Weiterfahrt des Zuges mit Vzul
100 km/h vorgegeben wurde,
ergeben sich aus den gelten-
den   Regelwerken   und   blei-
ben in diesem Artikel unbe-
trachtet.                                     �



BahnPraxis 4/2006 43

BahnPraxis spezial

Beide Akteure, Polizei und Un-
ternehmen, handeln aus unter-
schiedlichem Grunde, verfolgen
jedoch das gleiche Ziel „Sicher-
heit im Bereich der Bahn“ (Ab-
bildung 1).

Dies zu gewährleisten, erfordert
besondere Anstrengungen
beim Unternehmen Deutsche
Bahn AG, da die Bahn als ein
am Verkehrsmarkt agierendes
Dienstleistungsunternehmen
von der Bereitschaft ihrer Kun-
den abhängig ist, das Unter-
nehmen zu nutzen. Kunden, die
sich in den Bahnhöfen und Zü-
gen nicht wohl und nicht sicher
fühlen, werden weniger gern die
Bahn als Verkehrsmittel in An-
spruch nehmen. Darum ist Si-
cherheit ein wichtiges Qualitäts-

WM 2006 – Gemeinsam
für Sicherheit sorgen

Manfred Renner, DB AG Konzernsicherheit

Millionen Fans werden während der WM mit der Bahn reisen. Damit alle Akteure und
Zuschauer jederzeit sicher in die Austragungsorte und wieder nach Hause kommen, hat
der DB-Konzern ein umfassendes und kundenorientiertes Sicherheitskonzept erstellt.

Sicherheit ist heute mehr denn je ein herausragendes Produktmerkmal im Bahnverkehr
und daher ein unternehmerisches Anliegen des DB Konzerns. Dies umfasst auch den
Anspruch der Kunden auf Sicherheit vor kriminellen Angriffen auf ihre Person oder die
der Bahn anvertrauten Güter. Zur Erfüllung dieses Anspruches sowie zum Schutz des
Unternehmens vor materiellen Schäden und Imageverlusten ist es daher erforderlich,
Maßnahmen zu treffen, die einerseits der Polizei die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
ermöglichen und andererseits den unternehmerischen Interessen der Security dienen.

Abbildung 2: Das Sicherheitszentrum Bahn.Abbildung 1

merkmal und Teil unserer Mobi-
litätskette, Teil unseres Produk-
tes.

Konzernsicherheit und
Geschäftsfeld Sicherheit –
Verantwortung für
Security im DB Konzern

Die Entwicklung der allgemei-
nen Sicherheitslage und die
Weiterentwicklung des DB Kon-
zerns zum internationalen Mo-
bilitäts- und Logistikdienstleister
waren Anlass zu einer neuen
Schwerpunktbildung und Bün-
delung der Prozesse im Bereich
Security.

Den Kunden der Bahn soll eine
„neue Qualität“ der Leistung
geboten werden, in der Sicher-

heit gleichwertig neben Pünkt-
lichkeit und Sauberkeit steht.

Erste Ergebnisse aus einem im
Jahr 2005 eingerichteten Pro-
jekt, waren die Eröffnung des
Sicherheitszentrum Bahn von
DB AG und Bundespolizei und,
um die mit der Erstellung von
Sicherheitsleistungen befassten
Unternehmenseinheiten zu bün-
deln, die Einrichtung des Ge-
schäftsfeldes (Gf) Sicherheit
zum 1. Januar 2006.

Neues Geschäftsfeld
bündelt künftig die
Sicherheitsleistungen
der Bahn

Mit dem Start der DB Sicherheit
GmbH zum 1. Januar 2006 hat

die Bahn ihre Kompetenzen im
Sicherheitsbereich in einem
neuen Geschäftsfeld zusam-
mengeführt. Die fachliche Ver-
antwortung, das Management
sowie die damit verbundenen
Prozesse zur Leistungserstel-
lung liegen damit in einer Hand.

Das Gf Sicherheit wird bundes-
einheitliche Qualitätsstandards
sowie eine einheitliche Betriebs-
führung für die Sicherheitsdiens-
te gewährleisten. Weiterhin soll
je nach aktueller Sicherheitsla-
ge eine schnelle Zusammen-
führung der Sicherheitsdienste
aus den Regionen sichergestellt
werden. Die Konzernunterneh-
men werden ihre Sicherheits-
leistungen nach einheitlichen
Vorgaben über das neue Ge-
schäftsfeld Sicherheit beziehen.

Das neue Geschäftsfeld Sicher-
heit umfasst rund 2.200 Mitar-
beiter aus den Sicherheitsdiens-
ten der sechs Regionalgesell-
schaften von DB Services. Da-
neben wurden aus der Grup-
penfunktion Konzernsicherheit
(MZ) die regionalen Security
Teams (bisher MZS) zur DB Si-
cherheit GmbH überführt.

Die Konzernsicherheit stimmt
sich für die Fußball-WM eng mit
den beteiligten Geschäftsfel-
dern im DB-Konzern und der
Bundespolizei ab.

„Die Welt zu Gast bei Freun-
den“ – unter diesem Motto wird
vom 9. Juni bis 9. Juli 2006 die
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft
in Deutschland stattfinden.
Deutschland erwartet rund 3,2
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Millionen Fußballfans und Gäs-
te aus aller Welt. Ein ganzes
Land fiebert diesem Event ent-
gegen, und neben dem erhoff-
ten sportlichen Erfolg hat
Deutschland auch eine große
Chance, ein positives Bild in alle
Welt zu vermitteln.

Damit Fans und Gäste beruhigt
mit der Bahn reisen können,
arbeitet die Konzernsicherheit
eng mit den beteiligten Ge-
schäftsfeldern und der Bundes-
polizei zusammen.

„Wir gehen zwar davon aus,
dass wir getreu des WM-Mot-
tos Freunde zu Gast haben wer-
den, sind jedoch so aufgestellt,
dass wir auch in schwierigen
Lagen handlungsfähig bleiben
und für Ordnung sorgen“, sagt
Burkhard Arnold, Leiter des DB
Lagezentrums der Konzernsi-
cherheit und des Bereiches Se-
curity der DB Sicherheit GmbH.

Der DB Sicherheit stehen rund
2.200 Mitarbeiter zur Verfügung.
Auch die Bundespolizei wird alle
verfügbaren Kräfte einsetzen.
Arnold und sein Team sind
zurzeit dabei, die Sicherheits-
konzepte auf der Grundlage
neuester Erkenntnisse zu aktu-
alisieren. Dabei arbeitet die Bahn
eng mit den Sicherheitsbehör-
den von Bund und Ländern zu-
sammen, besonders mit der
Bundespolizei, dem früheren
Bundesgrenzschutz.

Bereits seit 2002 ist die Kon-
zernsicherheit ständiger Teilneh-
mer im Bund-Länder-Aus-
schuss WM 2006. Unter dem
Vorsitz des Bundesinnenminis-
teriums wird hier ein „Nationa-
les Sicherheitskonzept WM
2006“ erstellt, das die sichere
Durchführung der Weltmeister-
schaft 2006 garantieren soll.

Im DB Konzern werden fußball-
spezifische Probleme gemein-
sam mit der Bundespolizei in
der ständigen „Arbeitsgruppe
Fußball“ abgearbeitet. Hier ha-
ben Arnold und seine Kollegen
das Sicherheitskonzept der
Deutschen Bahn AG erarbeitet
und mit dem der Bundespolizei
kompatibel gemacht. Wichtige

Punkte der Zusammenarbeit
wurden in einer gemeinsamen
Zielvereinbarung geregelt.
„Während der WM werden bei-
spielsweise unsere Sicherheits-
kräfte gemeinsam mit den Be-
amten der Bundespolizei in den
Zügen und auf den Bahnhöfen
präsent sein“, sagte Arnold.
Zudem wird es zur WM ge-
meinsame Ansprechstellen für
die Bahnreisenden geben. Auch
mit den Bahnen und Polizeibe-
hörden der Nachbarländer
Deutschlands wird über die Ver-
einigung COLPOFER (franzö-
sisch: Collaboration des ser-
vices de police ferroviaire et de
sécurité), in dem die Security-
Verantwortlichen der Bahnge-
sellschaften und Polizeien mit
bahnpolizeilichem Auftrag aus
zurzeit 23 Ländern zusammen-
geschlossen sind, kooperiert.

„Wir haben ja bereits Erfahrung
mit Großveranstaltungen, wie
beispielsweise der Love Para-
de, dem Münchner Oktober-
fest oder brisanten Länderspie-
len“, sagt Arnold. Eine wichtige
Generalprobe war der Confe-
derations Cup im Juni 2005.
Wir wissen jedoch, dass die
WM eine größere Herausforde-
rung für den gesamten DB Kon-
zern und alle Mitarbeiter sein
wird.

Sicherheitszentrum
Bahn als zentrales
Steuerungsinstrument

Im Rahmen der Weiterentwick-
lung der Sicherheitsleistungen
im Bereich der Bahn wurde im
Juli 2005 in Berlin das aus den
Komponenten „Informations-
stelle Bahnsicherheit“ (Bundes-
polizei) und „Lagezentrum“
(Deutsche Bahn AG) bestehen-
de „Sicherheitszentrum Bahn“
von DB AG und Bundespolizei
in  Berlin  eingerichtet  (Abbil-
dung 2).

Von hier aus überwachen Mitar-
beiter des DB Lagezentrums
und der Bundespolizei die Si-
cherheitslage bei der Bahn. Ein
zweckmäßiges Steuerungsin-
strument für die rund 2.200 Si-
cherheitskräfte der DB-Sicher-
heit während der WM, das bis
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dahin noch durch regionale Ein-
satzleitungen ergänzt wird.

Zur besseren und intensiveren
Koordination und Steuerung der
Sicherheitsaufgaben im Unter-
nehmen mit allen Sicherheits-
behörden des In- und Auslan-
des ist das Sicherheitszentrum
Bahn rund um die Uhr besetzt.

Die Lage rund um die
Uhr im Blick

Im Sicherheitszentrum
Bahn in Berlin wird rund
um die Uhr die Sicherheits-
lage bei der Bahn über-
wacht, natürlich auch wäh-
rend der Fußball-WM.

Das im Juli 2005 eingerich-
tete Sicherheitszentrum ist
mit Mitarbeitern der Kon-
zernsicherheit (DB Lage-
zentrum) und Beamten der
Bundespolizei besetzt und
ist wie folgt zu erreichen:
Telefon 0 30 – 2 97 10 66
(intern 9 99 – 10 66).

Security-Leitlinien des
DB Konzerns

Der Konzernvorstand hat Se-
curity-Leitlinien erlassen, in de-
nen – unterlegt durch eine aus-
führliche Kommentierung für die
Mitarbeiter – konzerneinheitli-
che Grundsätze für die unter-
nehmerische Sicherheitsvorsor-
ge (Security) fixiert sind:

1. Security ist Teil des
Produktversprechens an
unsere Kunden und un-
ternehmerische Fürsor-
gepflicht gegenüber un-
seren Mitarbeitern

Sicherheit ist ein wichtiges Qua-
litätsmerkmal. Unsere Kunden
sollen sich auf den Bahnhöfen
und in den Zügen sicher fühlen.
Sie haben einen Anspruch da-
rauf, dass das Verkehrsunter-
nehmen ausreichend Vorsorge
trifft, damit sie oder die Güter,
die sie der Bahn zur Beförde-
rung anvertraut haben, das
Reiseziel unversehrt erreichen.

Aus den Fürsorgepflichten des
Arbeitgebers nach § 618 BGB

ergibt sich die Verpflichtung, für
ausreichenden Schutz „gegen
Gefahr für Leben und Gesund-
heit“ seiner Mitarbeiter zu sor-
gen.

2. Jeder Eisenbahner ist
für Security mitverant-
wortlich

Alle Mitarbeiter im DB-Konzern
sollen sich für die reibungslose
Erfüllung des Beförderungsauf-
trages unserer Kunden mitver-
antwortlich fühlen. Es wird von
jedem Mitarbeiter erwartet, dass
er beim Erkennen von Gefähr-
dungssituationen, störenden
oder strafbaren Handlungen
selbständig die aus seiner Sicht
notwendigen und verhältnismä-
ßigen Maßnahmen ergreift.
Wenn er sich nicht kompetent
oder in der Lage fühlt, selbst
einzuschreiten, soll er die ihm
zur Verfügung stehenden Mittel
nutzen, um seine Wahrnehmun-
gen den zuständigen Personen
oder Stellen zu melden.

Führungskräfte haben dabei
eine besondere Verantwortung.

3. Security-Prävention ist
Teil unternehmerischen
Denkens und Handelns

Die Gefahrenvorsorge (Präven-
tion) nimmt aus unternehmeri-
scher Sicht einen höheren Stel-
lenwert als die Schadensbesei-
tigung oder die Strafverfolgung
(Repression) ein, da die Wirt-
schaftlichkeit eines Unterneh-
mens auch davon abhängig ist,
inwieweit es gelingt, von außen
einwirkende materielle und
Image-Schäden bereits im Vor-
feld zu verhindern. Dazu ist der
jeweils effektivste Maßnahmen-
mix aus materiellen (techni-
schen), personellen und orga-
nisatorischen Maßnahmen aus-
zuwählen. Unter Beachtung des
Unternehmensziels sind Auf-
wand und Nutzen von Sicher-
heitsmaßnahmen sorgfältig ab-
zuwägen.

4. Security erfordert eine
übergreifende Zusam-
menarbeit im DB Kon-
zern und mit externen
Partnern
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In BahnPraxis 12/2005 haben wir den ersten Teil des Beitrages „Ein Stellwerkstotalausfall
und seine Folgen“ auf den Seiten 144 bis 148 veröffentlicht. Leider hat sich in Tabelle 1 auf
Seite 145 in der rechten unteren Spalte ein Fehler eingeschlichen. Die korrekte Abbildung
finden Sie nachfolgend.

Veranstaltung
der EUK auf der
A+A 2005

Sicherung von kleinen
Arbeitsgruppen
gegen die Gefahren aus dem
Eisenbahnbetrieb

Wie bereits zur A+A 2003 war
die Eisenbahn-Unfallkasse
(EUK) auch 2005 auf dem Inter-
nationalen Kongress für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin an-
lässlich der A+A mit einer eige-
nen Vortragsveranstaltung prä-
sent.

In fünf interessanten Referaten,
vorgetragen von Vertretern der
DB Netz AG und der Eisen-
bahn-Unfallkasse, wurden un-
terschiedliche Aspekte des
oben genannten Themas he-
rausgearbeitet.

Der Vortrag von Prof. R. Menius
(DB Netz AG) zur Bedeutung
der Instandhaltung der Fahr-
weginfrastruktur vor dem Hin-
tergrund einer sicheren und
qualitativ hochwertigen Be-
triebsführung bildete den Ein-
stieg in das Thema.

Herr Prof. Menius führte in sei-
nem Vortrag aus, dass Arbeiten
zur Entstörung, Inspektion und
Wartung der Fahrweginfrastruk-
tur hinsichtlich der Arbeitsgrup-
pengröße nur bedingt bündel-
bar sind und somit das Arbeiten
von Kleingruppen im Gleisbe-
reich unvermeidbar ist. Auch
wies er auf Probleme bei der
Umsetzbarkeit von Gleissper-
rungen bzw. kompletten Sper-
rungen des Arbeitsumfeldes der

Kleingruppen aufgrund der von
den Kunden (Eisenbahnver-
kehrsunternehmen) geforderten
geregelten und planmäßigen
Betriebsdurchführung hin.

Herr Dipl.-Ing. K. Adler (Eisen-
bahn-Unfallkasse) hob in sei-
nem Vortrag die Bedeutung der
Gefährdungsbeurteilung als
Voraussetzung für die Entschei-
dung über das Arbeiten von bis
zu drei Beschäftigten im Gleis-
bereich hervor und führte dabei
die drei Aspekte an, die im Rah-
men der Gefährdungsbeurtei-
lungen entscheidend sind:

1. Verfügen die Beschäftig-
ten über die erforderliche
Eignung bzw. die erforderli-
che Qualifikation?

2. Ist die Arbeit für eine
Selbstsicherung „geeig-
net“?

3. Welche, der Gefährdung
angemessene Sicherungs-
maßnahme, ist am Ort der
Arbeitsausführung anzu-
wenden?

Über die Umsetzung der UVV
„Arbeiten im Bereich von Glei-
sen“ (GUV-V D33) durch die DB
Netz AG referierte Herr Dipl.-
Ing. R. Philipp (DB Netz AG).
Herr Philipp informierte darüber,
dass die DB AG die personellen
Anforderungen gegenüber den
ausführenden Beschäftigten
konzernfremder Unternehmer
verschärft hat und dass die DB
AG in Umsetzung der GUV-V
D33 nunmehr in der Konzern-
richtlinie „Arbeiten im Gleisbe-
reich“ (KoRil 132.0118) von der
einzeln arbeitenden besonders
unterwiesenen Person und der
Person, die bei Einsatz einer

Gruppe von höchstens drei
Beschäftigten die Sicherung
übernimmt, den Nachweis ei-
ner besonderen Qualifikation
fordert.

Herr Dipl.-Ing. D. Göbel (DB
Netz AG) berichtete über die
Einbindung der Instandhaltung-
/-setzung in die Betriebsdurch-
führung.

Er betonte, dass bei größeren
Baumaßnahmen oder auch bei
den planbaren Instandhaltungs-
arbeiten möglichst Gleissper-
rungen zur Anwendung kom-
men, die einen wirksamen
Schutz vor Fahrten bieten.

Für kurzfristige Instandhaltungs-
arbeiten (z.B. Störungsbeseiti-
gungen) erfordert die Sperrung
von Gleisen eine gute Abstim-
mung und Zusammenarbeit
zwischen dem Instandhaltungs-
personal und der Betriebs-
durchführung (Fahrdienstleiter).

Der Konflikt des Fahrdienstlei-
ters zwischen der pünktlichen
und sicheren Betriebsdurchfüh-
rung und der Sperrung von Glei-
sen zum Schutz der Mitarbeiter
wurde aufgezeigt. Aus der be-
trieblichen Praxis gab Herr Gö-
bel Hinweise zu Alternativen zur
Gleissperrung.

Die Referate wurden mit einem
Ausblick auf Entwicklungen zum
Schutze der Beschäftigten vor
den Gefahren des Eisenbahn-
betriebs abgerundet. Herr Dr.-
Ing. K. Dumke (Eisenbahn-Un-
fallkasse) informierte dabei ins-
besondere über den Stand der
Normung und die Entwicklung
von für Kleingruppen geeigneter
automatischer Warnsysteme.

Ein interessiertes Publikum von
ca. 95 Personen verfolgte die
qualitativ hochwertigen Beiträ-
ge.

Anschließend wurden in einer
regen Diskussion zahlreiche Fra-
gen des Publikums durch die
fachkundigen Referenten erör-
tert und diskutiert, so dass man
zu recht von einer erfolgreichen
Veranstaltung der EUK spre-
chen kann.                                    �
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Die Leistungserbringung im DB
Konzern ist in hohem Maße
durch Verbundprozesse ge-
kennzeichnet. Deshalb wirken
sich Sicherheitsereignisse in der
Regel bereichsübergreifend
aus. Präventive Maßnahmen
sind nur dann sinnvoll, wenn die
Belange aller betroffenen Berei-
che berücksichtigt werden und
wenn einheitlich vorgegangen
wird. Dazu ist eine enge Zu-
sammenarbeit und ein Verant-
wortungsbewusstsein für das
Gesamtunternehmen Bahn er-
forderlich.

Die Bahn ist ein über das ge-
samte Bundesgebiet verteiltes
und weitgehend öffentlich zu-
gängliches Unternehmen. Si-
cherheitsmaßnahmen sind des-
halb mit der Bundespolizei als
der auf Bahngebiet zuständi-
gen Polizei, mit den anderen
Sicherheitsbehörden sowie mit
anderen jeweils beteiligten öf-
fentlichen und privaten Einrich-
tungen abzustimmen.

5. Durch Darstellung un-
serer Erfolge auf dem
Gebiet der Security
schaffen wir Vertrauen in
die Sicherheit der Bahn

Das Image der Bahn hängt nicht
nur vom Zustand ihrer Anlagen
und Fahrzeuge und vom Ser-
vice ab, sondern auch davon,
wie sich die Bahn in der Öffent-
lichkeit darstellt. Auf Security
bezogen erfordert das, eine
aktive Öffentlichkeitsarbeit zu
initiieren, um den Kunden dar-
zustellen, welche Maßnahmen
zur weiteren Verbesserung der
Sicherheit auf Bahngebiet ge-
troffen wurden und welche Er-
folge damit erzielt wurden.       �
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Traumaprävention!
Aber wie?

So stellt sich für alle Beteiligten
anfangs die Frage. Übersetzt
man das aus dem Lateinischen
kommende Wort Prävention
und bringt es in Verbindung mit
dem Begriff „Trauma“, so kommt
man zu dem Anspruch – dem
Trauma zuvorkommen bzw.
dem Trauma vorbeugen oder
eben den Ereignissen, die ein
Trauma auslösen können, in ei-
ner geeigneten Weise entgegen
treten zu müssen, um präventiv
– also im Vorfeld – tätig zu wer-
den.

Wie bereits in dem Artikel „Be-
rufsbedingte traumatische Er-
eignisse bewältigen“ in Bahn-
Praxis 2/2006 ausgeführt wur-
de, können die Beschäftigten
der Deutschen Bahn ganz un-
verhofft und ohne dass sie et-
was dagegen unternehmen
können, mit einer Situation kon-
frontiert werden, die sich auf
ihre Psyche belastend auswir-
ken kann. Die Unterbindung von
traumatisierenden Ereignissen
ist insofern mehr als schwierig.

Eine Chance zur Traumaprä-
vention wurde in der Herausga-
be einer Broschüre (Abbildung
1) gesehen, in der dem Leser
ein Hintergrundwissen über
mögliche psychische Reaktio-
nen nach Unfällen und Über-
griffen vermittelt wird.

Der Ansatz war, dass beim Stu-
dium der Broschüre der Leser
in die Lage versetzt wird, sich
auf mögliche traumatische Er-
eignisse gedanklich vorzuberei-
ten, so dass beim unverhofften
Eintritt eines solchen belasten-
den Ereignisses der Betroffene
das Trauma besser verarbeiten
kann.

Sach- und Fachbücher zur The-
matik Traumatische Ereignisse
bzw. Posttraumatische Belas-
tungsstörung gibt es bereits
genug am Markt, wobei diese
Veröffentlichungen in den meis-
ten Fällen aber so abgefasst
sind, dass sie nur von Experten
verstanden werden können.

Neue Broschüre
zur Trauma-
prävention

Beschäftigte der Deutschen Bahn wie z.B.
Triebfahrzeugführer oder auch Zugbegleiter müssen

damit rechnen, unfreiwillig in einen Personenunfall im
Eisenbahnbetrieb verwickelt zu werden. Solch ein

Ereignis – aber auch das Erleben von tätlicher Gewalt
kann für die Betroffenen zu seelischen Belastungen

führen – sie erleiden ein Psychotraumata.

Vor diesem Hintergrund haben die DB AG und die EUK
gemeinsam die Broschüre „Psychisch belastende

Ereignisse bewältigen“ erarbeitet, über die hier
Dr.-Ing. Karsten Schulz, Technischer Aufsichtsdienst

der EUK, berichtet.

Abbildung 1:

Titelbild der Broschüre

„Psychisch belastende Ereignisse bewältigen“.
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Für die mit der Erarbeitung der
Broschüre beauftragte Arbeits-
gruppe bestand also der An-
spruch eine allgemeinverständ-
liche Broschüre zu entwickeln,
die die tatsächlich Betroffenen
auch erreicht und anspricht.

Von diesem hohen Ziel haben
sich die Initiatoren der Broschü-
re bei der Umsetzung ihrer Ideen
leiten lassen, was mitunter nicht
immer einfach war.

Um mögliche Betroffene für das
Thema zu interessieren, muss-
te ein Einstieg gefunden wer-
den. In drei Fallbeispielen, die
auf ähnlichen Vorkommnissen
beruhen, werden die Leser der
Broschüre für das Thema sen-
sibilisiert. Gewählt wurden die
Fallbeispiele so, dass sich die
möglichen Betroffenen in Ihrer
Rolle wieder finden können. In
lebensnaher Form werden die
Erlebnisse eines Lokführers im
Güterverkehr, ein tätlicher An-
griff auf einen Kundenbetreuer
in Nahverkehr und die Erlebnis-
se eines Lokführers und einer
Zugbegleiterin im Fernverkehr
erzählt. Unterbrochen werden
die authentischen Berichte
durch erste Informationen zur
Problematik der Bewältigung
von belastenden psychischen
Ereignissen.

Diese Informationen werden in
einem zweiten Teil, dem Theo-
rieteil der Broschüre, weiter ver-
tieft und in einer verständlichen
Form dem Leser näher ge-
bracht.

Auszüge aus der Broschüre zu
allgemein interessierenden Fra-
gen im Zusammenhang mit
psychisch belastenden Ereig-
nissen sollen hier einen ersten
Einblick in die Thematik geben.

Zu welchen psychischen Reak-
tionen kann es nach Unfällen
bzw. Überfällen kommen?

Die meisten Menschen, die ei-
ner gefährlichen Arbeit nachge-
hen, sind sich dessen auch be-
wusst. Trotzdem führt ein be-
drohliches, belastendes Ereig-
nis oft zu seelischen Verletzun-
gen.

Im Allgemeinen gelingt es uns,
unser Leben mit der Überzeu-
gung zu führen, dass uns nichts
zustoßen wird. Das hilft uns,
unser Leben im Griff zu haben
und zu genießen. Tritt dann doch
plötzlich und ohne, dass wir
uns dagegen wappnen konn-
ten, etwas Schreckliches ein,
ein Unfall oder ein gewalttätiger
Übergriff, wird diese Sicherheit
erschüttert.

Für fast alle Menschen ist es
sehr belastend, wenn sie miter-
leben, wie jemand schwer ver-
letzt oder getötet wird oder wie
sie selber angegriffen werden.
Mit solch einem stark belasten-
den Ereignis gehen oft für einige
Zeit ausgeprägte psychische
und körperliche Veränderungen
einher.

Jeder Mensch reagiert anders
auf ein schreckliches Ereignis!
So, wie wir alle verschieden sind,
empfinden wir auch belastende
Situationen unterschiedlich. Die
meisten Menschen erleben ei-
nige der hier beschriebenen
Beschwerden, manche mehre-
re und einige gar keine. All das
ist nicht ungewöhnlich und stellt
die gesunde Bandbreite
menschlichen Erlebens dar!

Wie laufen
in der Regel diese
Reaktionen ab?

Häufig folgt der Ablauf der Re-
aktionen auf extreme seelische
Belastungen dem folgenden
Schema (Abbildung 2). Es müs-
sen nicht alle Phasen vorkom-
men. Und es treten auch nicht
alle Beschwerden bei allen Per-
sonen gleichermaßen auf.
Manchmal kann es zu zeitlich
verzögerten Reaktionen kom-
men; oft ausgelöst durch weite-
re Belastungen.

In unterschiedlichem Ausmaß
tritt zunächst ein psychischer
Schock ein, der Minuten bis
Stunden andauert. Der psychi-
sche Schock stellt eine Schutz-
reaktion dar und geht auf die
angeborenen Verhaltensmuster
„Kampf/Flucht“ bzw. „Tot stel-

len“ zurück. Die Beschwerden
sind unangenehm, lassen aber
in der Regel von selbst wieder
nach. Typische Anzeichen ei-
nes Schocks sind:
� körperliche Reaktionen, z.B.

Schwitzen, Anspannung,
Herzklopfen, Zittern,

� Erstarrung oder Rückzug in
sich selbst,

� teilweiser Gedächtnisverlust
bzw. Verwirrtheit,

� das Gefühl der „Betäu-
bung“,

� eine verzögerte Reaktion
z.B. weiche Knie auf dem
Heimweg.

In der anschließenden Phase,
die auch Einwirkungsphase
genannt wird, erleben viele
Menschen eine Krise. Wenn die
Schocksymptome abklingen,
tritt häufig eine sehr starke ge-
dankliche Beschäftigung mit
dem Ereignis ein. Dies entsteht
aus der Tendenz, wichtige Er-
fahrungen zu bewerten, bevor
sie als etwas in der Vergangen-
heit Liegendes abgespeichert
werden. Typische Merkmale der
Einwirkungsphase sind:
� eine verstärkte Unruhe, z.B.

Schwierigkeiten beim Ein-
und Durchschlafen,

� eine erhöhte Nervosität oder
Reizbarkeit,

� Konzentrationsstörungen,
� bedrückte oder lustlose

Stimmung,
� unvermitteltes Auftauchen

der erlebten Bilder, Geräu-
sche oder anderer Sinnes-
eindrücke,

� Schuldgefühle (Die Zeitdeh-
nung in der Schockphase
kann nachträglich zur Illusi-
on führen, man habe sehr

viel Zeit zum Handeln ge-
habt und sie nicht genutzt.),

� starke gedankliche Be-
schäftigung mit dem Erleb-
ten,

� die Tendenz, Erinnerungen
an das Erlebte zu vermei-
den.

Diese Phänomene sind einer-
seits belastend, zeigen aber
andererseits, dass die Seele
dabei ist, das Geschehen zu
begreifen und einzuordnen. Bei
allen beschriebenen Beschwer-
den handelt es sich um Selbst-
heilungsversuche der Psyche.
In der Regel gehen die Be-
schwerden nach einigen Tagen
bis wenigen Wochen zurück.

Wann spricht
man von einer
Posttraumatischen
Belastungsstörung?

Eine Posttraumatische Belas-
tungsstörung (PTBS) entwickeln
nur einige Menschen nach Un-
fällen oder tätlichen Angriffen!
Die meisten erholen sich inner-
halb von vier Wochen, ohne
dass es zu einer PTBS kommt.

Bei einigen Menschen war das
Ereignis so erschütternd oder
die Belastungen haben sich
derart gehäuft, dass die Selbst-
heilungskräfte der Seele nicht
ausreichen. Die quälenden Be-
schwerden bleiben bestehen
oder verstärken sich sogar.

Halten die Leiden über einen
Zeitraum von mehr als vier Wo-
chen unverändert an und es ist

Abbildung 2: Phasen der Reaktion auf eine belastende Situation.
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keine Verbesserung zu spüren,
besteht die Gefahr, dass sich
eine PTBS entwickelt. So wird
eine längerfristige Reaktion auf
ein extrem belastendes seeli-
sches Erlebnis bezeichnet. Es
handelt sich um eine Krankheit,
die folgende Hauptmerkmale
hat:
� beharrliches Wiedererleben

des Ereignisses, z.B. sich
aufdrängende Erinnerun-
gen, Bilder, Gedanken,

� Vermeidung von allem, was
an das Ereignis erinnert, z.B.
der Versuch, nicht daran zu
denken und nicht darüber
zu reden,

� meiden von Orten und
Handlungen, die mit dem

Erlebten im Zusammenhang
stehen,

� anhaltende Symptome er-
höhter Erregung, z.B.
Schlafstörungen, Reizbar-
keit, Konzentrationsschwie-
rigkeiten, übertriebene
Schreckhaftigkeit (z.B. hef-
tiges Zusammenzucken bei
lauten Geräuschen).

Wie bei einer körperlichen Ver-
letzung sollten dann die Selbst-
heilungsversuche durch profes-
sionelle Hilfe unterstützt wer-
den, denn hier handelt es sich
um eine behandlungsbedürfti-
ge Krankheit.

Wann ist ein psy-
chisches Trauma
überwunden?

Die Verarbeitung ist erfolgreich,
wenn der Betroffene das Erleb-
te einordnen kann, wenn ihm
klar ist, welche Bedeutung das
Geschehen für sein Leben hat.
So sagt man z. B.: „Ich habe
alles getan, was in meiner Macht
stand“ und akzeptiert damit,
dass es nur begrenzte Möglich-
keiten gab, das Vorgefallene
unter Kontrolle zu bekommen.
Wenn das Erlebte abgeschlos-
sen werden kann, ist es mög-
lich, wieder an das „normale“
Leben anzuknüpfen und sich
bewusst zu orientieren, wie es
weitergehen soll. Die Heilung
einer seelischen Wunde ist
durch folgende Kriterien ge-
kennzeichnet:
� die körperlichen Symptome

der Übererregung sind weit-
gehend abgeklungen,

� die Erinnerung ist unter Kon-
trolle, sie taucht nicht stän-
dig und unvermittelt auf,

� die Gefühle, die mit der Er-
innerung an das Erlebte ver-
bunden sind, werden nicht
mehr als Belastung erlebt,
sie müssen nicht wegge-
drängt werden,

� das Erlebte wird akzeptiert,
Selbstvorwürfe und Selbst-
zweifel sind überwunden.

Oft führen die Selbstheilungs-
kräfte der Seele mit etwas Ge-
duld, Ruhe und Unterstützung

der Umgebung zur Erholung des
Betroffenen.

Hin und wieder können die Er-
innerungen verstärkt auftau-
chen, wenn im Umfeld ähnli-
ches passiert. Wenn sie aller-
dings wieder mit quälenden
Beschwerden verbunden sind,
sollte doch Hilfe in Anspruch
genommen werden.

Hinweise und Tipps

Der dritte Teil der Broschüre
enthält wichtige Hinweise und
Tipps für das richtige Verhalten
im Akutfall.

Vorgestellt wird unter anderem
auch das Betreuungskonzept
der Deutschen Bahn (Abbildung
3). Übersichtlich werden Erfah-
rungen betroffener Kolleginnen
und Kollegen wiedergegeben,
die hilfreich bei der Bewältigung
von psychischen Beschwerden
wie z.B.
� Schlafstörungen,
� schlechten Träumen/Alb-

träumen,
� Konzentrationsproblemen,
� Schreckhaftigkeit,
� Schuldgefühlen/Selbst-

zweifeln,
� Traurigkeit,
� Wut/Gereiztheit,
� Teilnahmslosigkeit/Abge-

stumpftheit
waren.

Die Broschüre zur Traumaprä-
vention „Psychisch belastende
Ereignisse bewältigen“ ist über

DB Services Technische
Dienste, Druck und Informati-
onslogistik, Logistikcenter
Kriegsstraße 1
76131 Karlsruhe
Fax: (07 21) 9 38-55 09
BASA-Fax: 9 72-55 09
E-Mail:
DZD-Bestellservice@bahn.de

oder auch direkt bei der

Eisenbahn-Unfallkasse
EUK 516
Postfach 20 01 52
60605 Frankfurt am Main
Fax: (0 69) 4 78 63-5 73
E-Mail:
h.michael.becker@euk-info.de

kostenfrei erhältlich.                       �

Abbildung 3:

Betreuungskonzept der Bahn.


